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Grundzûge der Verfafsungsgefchichte des römischen
Weltreiches.

I.

Kern Volk der alten Welt stellt uns ein so großartiges Bild
vor Augen in Beziehung auf Verfassung, Administration und Ein-
Achtungen, wie das römische. Wir sehen bei ihm in Folge geschicht-

lichcr Ereignisse seine ursprünglichen, äußerst einfachen Staatsgrund-
züge nach Zeit und Umständen sich verwandeln in eine künstliche,

wohlansgebildete, allen Verhältnissen und Erfordernissen der Zeit
entsprechende Verfassung, welche später so oft als Muster den Grün-
dern europäischer Reiche vorgeschwebt, und deren Grundzüge noch jetzt

beinahe in allen Monarchien zu erkennen sind. Daß die römische

Staatsverfassung wirklich an Großartigkeit und Feinheit alle frühern
übertrifft, kann daraus am deutlichsten erkennt werden, daß nuter ihr
das römische Reich zu einer furchtbaren Größe emporwuchs, und daß

auf Jahrhunderte hinaus die verschiedenartigsten Länder und Nationen

mit Leichtigkeit zum römischen Koloß zusammengehalten werden konn-

ten. Durch sie gleichsam geboren und als Frucht derselben entstund

das berühmte römische Recht und überhaupt die Rechtswissenschaft,

welche, auch in spätern Zeiten sorgfältig gepflegt und gezogen, zu

einer großen Vollkommenheit ausgebildet wurde. Noch heut zu Tage
bildet römisches Recht und römische Nechtsgelehrsamkeit ein würdiges


	...

